
 

 

 

Stadtkanzlei 

 29d8332e-b119-4c7b-a7a7-2e98bcf8281f 

Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 17. Dezember 2020 mit folgenden Geschäften 

befasst: 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 19. November 2020 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Botschaft Budget 2021 / GPK-Bericht der Stadt Chur 

 Teuerungsausgleich für das Jahr 2021 / Stellungnahme zu den Änderungsanträgen 

der GPK zum Budget 2021 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Das Budget für das Jahr 2021 mit Aufwendungen von Fr. 266'969'900.-- und Erträgen 

von Fr. 277'510'300.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von  

Fr. 10'540'400.-- wird genehmigt. 

2.  Der Steuerfuss für das Jahr 2021 beträgt unverändert 88 % der einfachen Kantons-

steuer. 

3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2021 betragen Fr. 64'864'000.--. 

4.  Der Stellenplan für das Jahr 2021 beträgt 71'923 Soll-Stellenprozente (ohne die Ge-

werbliche Berufsschule Chur und die Informatik Stadt Chur). 

5.  Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2021 beträgt unverändert Fr. 90.--.  

 

3. IBC Energie Wasser Chur; Budget 2021 (Kenntnisnahme) 

 

Vom Budget 2021 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen. 
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4. Botschaft Jahresrechnung 2019 Gemeinde Maladers 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Die Jahresrechnung 2019 Gemeinde Maladers mit  

einem Aufwand von Fr. 2'999'685.81  

und einem Ertrag von Fr.  2'822'019.78  

sowie einem Gesamtergebnis (Verlust) von Fr.  177'666.03 

wird genehmigt. 

2.  Die Investitionsrechnung 2019 mit Nettoinvestitionen von Fr. 8'493.20 wird genehmigt.  

 

5. Botschaft Verordnung über den städtischen Fonds Coronavirus (COVID-19); Teilrevi-

sion 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Die Teilrevision der Verordnung über den städtischen Fonds Coronavirus (COVID-19) 

wird genehmigt. 

2.  Für das Jahr 2020 wird ein Nachtragskredit von Fr. 200'000.-- bewilligt für die De-

ckung der Ausfälle von Mieteinnahmen, Ausfällen von erbrachten Leistungen und 

Ausfällen von Einnahmen aus Jahresabonnementen (Erhöhung um Fr. 200'000.-- auf 

neu Fr. 300'000.--, Konto 3191.15 "Erlass Leistungen betreffend COVID-19", Kosten-

stelle 94.9999). 

3.  Für das Jahr 2021 wird ein Nachtragskredit von Fr. 200'000.-- bewilligt für die De-

ckung der Ausfälle von Mieteinnahmen, Ausfällen von erbrachten Leistungen und 

Ausfällen von Einnahmen aus Jahresabonnementen (Konto 3191.15 "Erlass Leistun-

gen betreffend COVID-19", Kostenstelle 94.9999).  

 

6. Botschaft Special Olympics World Winter Games 2029 Chur / Graubünden 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 
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1.  Vom Kandidaturdossier für eine Austragung der Special Olympics World Winter Ga-

mes Chur / Graubünden im Jahre 2029 wird Kenntnis genommen. 

2.  Der Stadtrat wird ermächtigt, die Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung der 

World Winter Games Chur / Graubünden weiter voranzutreiben. 

3.  Der Stadtrat wird beauftragt, eine Volksabstimmung für die Kreditfreigaben auf Früh-

ling 2022 vorzubereiten und dem Gemeinderat spätestens in der Dezembersitzung 

2021 eine neuerliche Botschaft zu unterbreiten.  

 

7. Botschaft Totalrevision des Gesetzes betreffend die Mühlbäche 

 

Der Antrag des Stadtrates wird einstimmig wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Die Totalrevision des Gesetzes betreffend die Mühlbäche (Mühlbachgesetz; RB 641) 

wird mit der beschlossenen Änderung genehmigt. 

2.  Das Mühlbachgesetz wird gemäss den Bestimmungen der Stadtverfassung dem fa-

kultativen Referendum unterstellt. 

3.  Der Auftrag Anita Mazzetta und Mitunterzeichnende betreffend Anpassung des Mühl-

bach-Gesetzes an den Gewässerschutz und den aktuellen Nutzungsverhältnissen 

wird als erledigt abgeschrieben.  

 

8. Auftrag Jürg Kappeler und Mitunterzeichnende betreffend "Sportförderung der Stadt 

Chur 2020"; Bericht 

 

Die Überweisung des Auftrags wird mit 13 zu 7 Stimmen abgelehnt. 

 

9. Auftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend mehr Gärten für Chur;  

Bericht 

 

Der Auftrag wird mit 13 zu 7 Stimmen abgelehnt.  
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10. Interpellation Jörg Walter betreffend Neue Parkuhren mit Kontrollschildereingabe vs. 

Datenschutz; Antwort 

 

Der Interpellant erklärt sich als von der Antwort des Stadtrates teilweise befriedigt. 

 

11. Interpellation Jörg Walter und Mitunterzeichnende betreffend Gratisparkieren von 

Zweirädern; Antwort 

 

Der Interpellant erklärt sich als von der Antwort des Stadtrates befriedigt. 

 

12. Interpellation Jörg Walter und Mitunterzeichnende betreffend Persönliche Laptops 

für den Schulunterricht ab der 5. Schulklasse; Antwort 

 

Der Interpellant erklärt sich als von der Antwort des Stadtrates nicht befriedigt. 

 

13. Fragestunde gemäss Art. 61 Geschäftsordnung 

 

Die Fragen von Gemeinderat Jürg Kappeler (GLP) zum Quadereis werden durch Stadtprä-

sident Urs Marti beantwortet. 

 

Die Fragen von Gemeinderätin Xenia Bischof (SP) betreffend Inklusion von Menschen mit 

geistiger Beeinträchtigung in der Gesellschaft werden durch Stadtpräsident Urs Marti beant-

wortet. 

 

 
 
14. Neue Vorstösse 

 

 Auftrag Mario Cortesi und Mitunterzeichnende betreffend "Optimierung Linksabbieger 

 Gäuggelistrasse - Grabenstrasse" 

 

 
 Der Wortlaut des neu eingegangenen Vorstosses kann auf www.chur.ch unter Über Chur  

Gemeinderat  Gemeinderatsgeschäfte eingesehen werden.  
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Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
 
Referendum  
 
Gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a Stadtverfassung kann gegen den Beschluss Nr. 2, Budget und 
Festsetzung Steuerfuss, innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung das fakultative Referendum 
ergriffen werden. Die Unterschriftenlisten zum Referendum dürfen nur ein Gesetz oder einen Be-
schluss zum Gegenstand haben (Art. 79 Abs. 2 GPR, BR 150.100). 
 
Gestützt auf Art. 12 Abs. 2 Stadtverfassung unterliegt Beschluss Nr. 7, Mühlbachgesetz, dem fa-
kultativen Referendum. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit dieser Veröffentlichung (Art. 
13 Abs. 2 Stadtverfassung).  
 
 
 
 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei  

 


